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Wir Peinrich der Vierzehnle, von Golles Gnaden Jüngerer Linie regierender Fürst Reuß,
Graf und Herr zu Plauen, Herr zu Ereiz, flranichseld, Gera, Schleiz und Lobenstein 24. 1.

verordnen zu Ausführung des Reichsgesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbe-
ordnung vom 18. Juli 1881, unter Vorbehalt der Zustimmung des Landtags zu
Art.Iwas folgt:

Art. J.

Rücksichtlich der in den 88 98b und 103 des gedachten Gesetzes bezeichneten
Angelegenheiten kommen für das in beiden Paragraphen unter Absah 4 geordnete
Rekursverfahren und die zusländigen Behörden die einschlagenden Bestimmungen des
Gesebes vom 27. Oktober 1870, die Ausführung der Gewerbeordnung für den Nord-
deutschen Bund betreffend (Ges.S.Bd.16, S. 243) in Anwendung.

Im Uebrigen ist unter „höherer Verwaltungsbehörde“ in dem erstgedachten Ge-
setze der Bezirksausschuß zu verstehen.

Ausgegeben om I1. Jonuar 13882.


